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bezeichnen, daß ich bald lachen, bald weine» mußte, bald zur
Freude, bald zur Traurigkeit gestimmt war, und über mim gan-
zeS Gemüth sich ein Schauer roll Bewegungen crg ß Unter s«

vielen meiner UngluckSgcfàten vergaß ich bald meinen traurigen
Zustand, und es gelang meinen theuern Lehrer», mich ganz «uf-
zuhcitern. Dank den Edeln, die so menschenfreundlich für da»'

Glück der Blinden sorgen, und ohne deren Hülfe bejonderS ich

einer der unglücklichsten Blinden wäre! Nie werde ich aufhören,
für ihr Wohl inbrünstige Gebete zum Vater im Himmel empor

zu senden. Glücklich, ja ich spreche eS au? mit dem tiefsten
Gefühle — glücklich lebe ich noch in der Anstalt und genieße Freuden

geistig und rein.— Möchte doch die traurige Geschichte meiner

Erblindung Jedem, der mit Schießgewehren umgeht, zur
Warnung dienen!" Der Verfasser hat die Erzählung sowohl mit
Bleistift, als auch in der für Bände fühlbaren Schrift
niedergeschrieben.

Kanton Zürich. Folgende Gchulgcnossenfchaften haben
sich durch außerordentliche Aufopferungen für das Schulwesen im
Schuljahr 18Z4 —1î,?Z sehr rühmlich hervorgethan: ->) im Bezirke
Zürich: t) Außersihl durch seine gänzliche Schulreform,
Festsetzung eines lebenslänglichen Ruhegehalts von 200 Fr. für den

abgetretenen Lehrer, durch die reichliche» Privatbeiträge zu ver-
sch cdenartigen Schulzwecken und zur Errichtung einer Arbeitsschule

für Töchter; 2) Alt statten durch doppelten SchulhauSbau
und Erhöhung der Lehrereinkommen (bestehend in Z Mütt Kernen,
1 Eimer Wein und Sicherung des gegenwärtigen Schulgeldes,
auch wenn die Schule seiner Zeit getrennt werden sollte); Z) Leim-
bach und Oetwil durch Schulhausbauten mit Lchrerwohnuug,
ohne daß sie das Gesetz dazu verpflichtet; 4) Obcreng st ringen
durch Erbauung eines neuen Schulhauses und Hingebung eines

LehrzimmerS für die Sekundärschule; Z) die drei Scbulgcnossen«
schafren des Schulkreises Neu Münster durch Errichtung und
Unterstützung von Arbeitsschulen für Töchter, und HirSlanden
insbesondere durch Erthcilung eines lebenslänglichen jährlichen
Ruhegehalts von t00 fl, au den Lehrer Weber; 6) Untercng-
stringen durch Erhöhung der Lehrcrbesoldung von 80 Fr. jährlich,

obgleich sie nur eine Schule zweiter Klasse hat; 7) WolliS«
kosen durch freiwillige wöchentliche Beiträge zur Unterstützung
der Schulkasse; 8) BirmenSdorf durch Erweiterung deS Schul-
Hauses und Erhöhung der Lchrerbesoldung; d) im Bezirke
Knonau: 9) Ottenbach und Knonau durch Erbauung neuer
Schnlhäuscr; 10) Heferfch weil (eine kleine Schulgenossenschaft)
durch Erweiterung ihres Schullokals und Erhöhung der Lchrerbesoldung;

0) im Bezirke Horgen: tt) Die zwei Schulgenvs-
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scnschaften Horgcn und Thal w eil durch Errichtung ncurr
Lehrstellen an ihren Schulen; -I) im Bezirke Meilen: 12) der

Schulkreis Männcdorf, welcher eine gänzlich- Reform seiner
Schulen vornahm (indem sich die zwei bisherigen Schulgcnosscn-
schaften zu einer einzigen vereinigten) und sodann ein prachtvolles
neues SchulhauS mit vier Lehr-immern und vier tlehrerwohnungcn
erbaute/ in welchem nun fur Elementar-, Real- und Sekundär«
bildung stier Hauvtlehrer arbeiten: LZ) Erlcnbach und Feld«
weilen durch Erbauung neuer Schulhäufer; -) im Bezirke
Hinweil: tir) Oberwchikon (Schnlgenossenschaft) und Hin-
wcil (SchulkreiS), in welchen beiden mehrere Vermächtnisse zur
Aeufnung der Schulfonds vorkamen; k) jm Bezirke Nster: is)
Egg durch ein neues SchulhauS mit 2 Lehrzimmcrn und 2 Leh-
Verwöhnungen; Z) im Bezirke Pfäffikon: 16) L i pp erschw e n d i
und Blitterschweil dutch Erbauung neuer Schulhäuftr; l7)
Weißlingen und Unterhittnau durch freiwillige Beiträge
zurAcufnung ihrer TchulfondS; 18) Stcrnenberg (Sä>ulkrei-)
durch Verdopplung seiner monatlichen Beiträge zur Errichtung
neuer Schulen und Erbauung neuer Schulhäufer; ll) im
Bezirke Andelfingen: :9) Dättwcil durch Erbauung eines

neuen EchulhauseS, wobei sich diese arme Schulgenossciischast
fast über ihre Kräfte angestrengt hat; I) im Bezirke Bülach:
20) Eglisau durch Errichtung einer Arbeitsschule fur Mädchen;

2!) Obcrembrach, Toßricdcn und Rieden durch

Erbauung neuer Schulhäufer, wozu die beiden Lrtztcrn gesetzlich

nicht verpflichtet gewesen wären; 22) Klo ten durch Stiftung
von ffrciscbulen; K) im Bezirke Negenâberg: 2Z) Bachs,
Bovpelzen, Buchs, Hnttiko», Niederglatt, Nöschi-
kon und RegenSberg durch Aeufnung ihrer Echulgutcr. (Zu
Pvppelzcn werden außer der auS dem Gemeindgute fur den Schul-
foud bestimmten Summe von >660 Frk jährlich vier freiwillige
Schulsteucrn gesammelt, welche 96 -1>2 Fr- betragen, und es

soll damit so lange fortgefahren werden, bis eine Frcischulc
errichtet ist). Hürtikon, eine arme Schulgenosscnschafr ohne alles

Gemcindegut, die nur 20 .zahlungsfähige Hausväter hat, legt
durch kleine Wvchenbeiträge jährlich 12 i Fr. » Btz. zusammen. —
Buchs hat ?z des Kapitalwerths der Gemeindcwicsen dem Schul«
fond zugetheilt, wodurch das Gchulgut auf 11200 Fr- angewachsen

und eine Freischulc gestiftet ist). 2g) Die Schulgenossenschaft

Weyach erbaute cin neues SchulhauS mit 2 Lchrzimmern
und 2 Lchrcrwohnungen.
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Reglement über die Verbreitung guter und wohlfeiler
VolkSschriftcn durch die Schulsynode deS Kantons Zürich.
(Beschlossen in ihrer 2lcn ordentlichen Versammlung zu Winter»

tbur, den LY. August l8ZZ).

Z. t. Alljährlich wird in der Regel wenigstens eine VclkS-
schrift verbreitet/ vorzugsweise zur Belehrung und Unterhaltung
der reifern Jugend.

§. 2. Die VolkSschriften werden zu mSglichff wohlfeilen
Preisen verbreitet. Zu diesem Ende leistet die Synode alljährlich
einen angemessenen Beitrag.

Z. Z. Die Besorgung der Geschäfte wird einer Kommission
von Z Mitgliedern übertragen. Derselben liegt ob: ->) der
Synode alljährlich motivirte Anträge über die Auswahl von
VolkSschriften zu hinterbringen; 1>) Vorschläge über den von der
Synode zu leistenden Beitrag zu machen; c) die Herausgabe,
Festsetzung des Preises und Verbreitung der von der Schulsynode
angenommenen Volksschriften auf die zweckmäßigste Weise zu cr-
z'clen; -l) die Ausarbeitung neuer Schriften durch PreiSaufgabcn
in Anregung zu bringen/ wo sie dieftS Verfahren für angemessen

erachtet; e) die eingegangenen Arbeiten zu prüfen und das
Ergebniß der Synode vorzulegen. -

§ 4. Die Verbreitung angeschaffter Schriften geschieht durch
die -VolkSschullehrcr. Der Aktuar der Kommission sendet die
Bücher durch die KaxitelSpräsidenten an die einzelnen Lehrer.
Die Verlagshandlung befaßt steh nur damit/ insofern dieselbe
beauftragt wird. Die Lehrer werden dem KapitclSvorsteher
alljährlich Bericht und Rechnung ablegen. Dieser hat das Ergebniß
biS Ende Juni der Kommission schriftlich einzureichen/ worauf
ihr Präsident aus den einzelnen Eingaben einen Gesammtbericht
und der Aktuar eine Rechnung an die Synode abfaßt.

§. L. Die Synode wählt aus ihrer Mitte die Kommission
auf die Dauer von zwei Jahren; sie entscheidet über alle Anträge
derselben; ihre Mitglieder haben das Recht/ über den angehörte»
Bericht und die Rechnung nach geschehener Einfrage des
Präsidenten sich auSzusprechen und Anträge zu stellen; auch steht es

ihnen frei/ rücksichtlich der Anschaffung schon vorhandener oder
der Ausarbeitung neuer Schriften motivirte Anträge zu machen.

Berichterstattung über die Wirksamkeit des Schulvereins
im Kanton Glarus.

Noch immer besteht der am t. März 18Z2 im Kanton GlaruS
gestiftete Schulvccein und wirkt ununterbrochen sehr wohlthätig
auf zöldcrung des glarncrischen Schulwesens. Nur einige we-
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